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 Veröffentlicht am 23.05.1984

Norm

EO §54 Abs1 Z2

Rechtssatz

Der betriebene Anspruch darf nicht höher, kann aber niedriger sein als der nach dem Titel zustehende, insbesondere

dann, wenn der Verp7ichtete mittlerweile einen Teil der Schuld getilgt hat. In einem solchen Fall genügt es, wenn der

betreibende Gläubiger ohne besonderes Vorbringen im Exekutionsantrag weniger begehrt.
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